
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 7. Dezember 2009 

 

 Nr. 2009/2300    

Bildungsraum Nordwestschweiz;  

Regierungsvereinbarung über die Zusammenarbeit im Bildungsraum Nordwestschweiz 

  

1. Erwägungen 

Im Zusammenhang mit den Bemühungen zur Harmonisierung des Bildungswesens haben die Regie-

rungen der Kantone Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn im Jahre 2007 eine Ab-

sichtserklärung zur Schaffung eines gemeinsamen Bildungsraums veröffentlicht. Der in der Folge aus-

gearbeitete Staatsvertrag lag im Dezember 2008 vor und wurde einer Vernehmlassung unterzogen. 

Diese ergab, dass eine inhaltliche Zusammenarbeit im Bildungsraum auf weitgehende Zustimmung 

stösst, nicht aber auf Stufe Staatsvertrag. Aufgrund dieser Ausgangslage haben die vier Regierungen 

beschlossen, die inhaltliche Zusammenarbeit fortzuführen und durch eine Vereinbarung auf Regie-

rungsstufe verbindlich zu erklären. 

2. Beschluss 

2.1 Der Regierungsvereinbarung über die Zusammenarbeit im Bildungsraum Nordwestschweiz 

gemäss Beschluss des Regierungsratsausschusses Bildungsraum (RRA) vom 16. November 

2009 wird zugestimmt. 

2.2 Die gemäss der Regierungsvereinbarung vom Kanton Solothurn zu leistenden Beiträge zur 

Finanzierung der allgemeinen Kosten und die Kosten des Projektsekretariats in der Höhe 

von 50'000 Franken sind im Budget 2010 im Profitcenter 6254 Volksschulen, Beiträge an 

Kantone Kostenart 361000, Auftrag Bildungsraum NWCH Umsetzung, eingestellt. Der 

Kantonsrat bewilligt die Kosten im Rahmen des jährlichen Voranschlages. 

2.3 Im Sinne der Gleichbehandlung von Direktorenkonferenzen sind die wiederkehrenden Kosten 

von 50'000 Franken als Anteil Solothurn für die Koordination ab 2011 bis 2013 im Budget 

Direktorenkonferenz zu führen. 

2.4  Die Zustimmung zu den Beschlüssen 2.1 bis 2.3 gilt unter dem Vorbehalt, dass die 

Regierungen der Kantone Aargau, Basel-Landschaft und Basel-Stadt gleich lautende 

Beschlüsse fassen. 
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Staatsschreiber 
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Beilagen 

Beilage 1: Regierungsvereinbarung über die Zusammenarbeit im Bildungsraum Nordwestschweiz (Be-

schluss RRA vom 16. November 2009) 

Beilage 2: Erläuterungen zur Regierungsvereinbarung vom 16. November 2009 

Verteiler 

Departemente (5) 

Departement für Bildung und Kultur (7) KF, VEL, YJP, DK, MM, em, LS 

Amt für Volksschule und Kindergarten (2) 

Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen 

Verband Lehrerinnen und Lehrer (LSO), Hauptbahnhofstrasse 5, 4500 Solothurn 

Verband Solothurner Einwohnergemeinden VSEG, Geschäftsstelle, Postfach 123, 4528 Zuchwil 

Aktuariat Bildungs- und Kulturkommission 
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